
Zeitplan 2018 – Umsetzung des offenen Anwendungsbereichs

Stand: Februar 2018

Automatische 
Überführung der 
bestehenden Regis-
trierungen durch die 
stiftung ear. 

01.01.2018 01.03. 01.06. 01.09. 01.12.

Überprüfen Sie Ihr 
Produktportfolio und 
schauen Sie, ob weitere 
Produkte registrierungs- 
pflichtig sind.

Holen Sie sich ein 
Angebot für die neuen 
Elektrogeräte ein. 

Alle Hersteller müs-
sen ordnungsgemäß in 
der richtigen Geräteart 
registriert sein.

Der offene Anwen- 
dungsbereich tritt in 
weiteren EU-Ländern 
in Kraft. Überprüfen Sie 
den aktuellen Stand 
der Umsetzung, in den 
Ländern, in denen Sie 
verkaufen.

Der offene Anwen- 
dungsbereich tritt in 
Kraft. Erteilung der 
Registrierungen erfolgt 
nur noch in den neuen 
Gerätearten.

Registrierungsanträge 
können in den neuen 
Gerätearten gestellt 
werden.

Ende der Anzeigefrist  
für Änderungsregis-
trierungen, die durch 
die automatische  
Überführung notwen-
dig sind. 

26.10. 15.11.15.08.01.05. 01.01.2019

Überprüfen Sie, ob Ihre Produkte 
in der richtigen Geräteart landen. 
Stellen Sie Änderungsanträge für 
falsch überführte Produkte bei 
der stiftung ear bis spätestens 
15.11.2018.
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Notwendige nächste Schritte


